24. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Ausführung des Sozialabkommens für den föderalen öffentlichen Gesundheitssektor


(Belgisches Staatsblatt vom 12. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG


24. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Ausführung des Sozialabkommens für den föderalen öffentlichen Gesundheitssektor


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Einleitende Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf Einrichtungen des öffentlichen Sektors, die den föderalen Gesundheitssektoren angehören.

Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes versteht man unter Einrichtungen des öffentlichen Sektors, die den föderalen Gesundheitssektoren angehören:

- öffentliche Einrichtungen, die dem koordinierten Gesetz vom 10. Juli 2008 über die Krankenhäuser und andere Pflegeeinrichtungen unterliegen, mit Ausnahme von kategorialen Krankenhäusern, psychiatrischen Pflegeheimen und Initiativen des begleiteten Wohnens,

- öffentliche Dienste für Hauspflege und

- öffentliche Gesundheits- und Sozialzentren,

für die zwischen der Föderalregierung und den repräsentativen Gewerkschaftsorganisationen ein Sozialabkommen geschlossen worden ist, das durch das am 13. Oktober 2022 im Gemeinsamen Ausschuss für alle öffentlichen Dienste geschlossene Protokoll Nr. 233/6 ratifiziert worden ist, in Anwendung des Sozialabkommens für den öffentlichen Sektor vom 25. Oktober 2017 und bestätigt durch das Sozialabkommen vom 12. November 2020 in Bezug auf qualitative Maßnahmen.




KAPITEL 2 - Arbeitsregelungen mit Nachtleistungen


Art. 3 - § 1 - Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf Arbeitgeber von Einrichtungen des öffentlichen Sektors, die den föderalen Gesundheitssektoren angehören, und auf Arbeitnehmer, die sie gewöhnlich im Rahmen von Arbeitsregelungen mit Nachtleistungen zwischen zwanzig Uhr und sechs Uhr beschäftigen, mit Ausnahme von:

- Arbeitnehmern, die Leistungen ausschließlich zwischen sechs Uhr und Mitternacht erbringen,

- Arbeitnehmern, die gewöhnlich ab fünf Uhr zu arbeiten beginnen.

§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels versteht man unter Arbeitnehmern:

1. statutarische Personalmitglieder: ernannte und zeitweilig bestellte Personalmitglieder sowie Personalmitglieder auf Probe und privaten Krankenhäusern zur Verfügung gestellte statutarische Personalmitglieder,

2. Vertragspersonalmitglieder: Personalmitglieder, die angestellt worden sind entweder aufgrund eines unbefristeten Arbeitsvertrags oder eines befristeten Arbeitsvertrags, wenn das für sie geltende Statut den Abschluss aufeinanderfolgender befristeter Arbeitsverträge für einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren erlaubt.


Art. 4 - § 1 - Mindestens fünfzig Jahre alte Arbeitnehmer, die im Rahmen einer in Artikel 3 erwähnten Arbeitsregelung beschäftigt sind und eine Berufstätigkeit von mindestens zwanzig Jahren in einer oder mehreren dieser Arbeitsregelungen nachweisen können, haben das Recht, aus schwerwiegenden medizinischen Gründen, die vom Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt anerkannt sind, um eine Arbeit im Rahmen einer nicht in vorliegendem Artikel erwähnten Arbeitsregelung zu bitten.

Unter schwerwiegenden medizinischen Gründen, die vom Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt anerkannt sind, versteht man medizinische Gründe, die zur Schädigung der Gesundheit eines Arbeitnehmers führen könnten, sollte er eine in Artikel 3 erwähnte Arbeit mit Nachtleistungen weiterhin ausführen. Die Ausführung einer Arbeit mit Nachtleistungen stellt an sich keinen schwerwiegenden medizinischen Grund im Sinne vorliegender Bestimmung dar.

§ 2 - Mindestens fünfundfünfzig Jahre alte Arbeitnehmer, die im Rahmen einer in Artikel 3 erwähnten Arbeitsregelung beschäftigt sind und eine Berufstätigkeit von mindestens zwanzig Jahren in einer oder mehreren dieser Arbeitsregelungen nachweisen können, haben das Recht, um eine Arbeit im Rahmen einer nicht in vorliegendem Artikel erwähnten Arbeitsregelung zu bitten.


Art. 5 - § 1 - Arbeitnehmer, die die in Artikel 4 § 1 beziehungsweise § 2 vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen und um eine nicht in Artikel 3 erwähnte Arbeit bitten, reichen einen schriftlichen Antrag bei ihrem Arbeitgeber ein.

§ 2 - Arbeitgeber verfügen über eine Frist von höchstens sechs Monaten, um dem betreffenden Arbeitnehmer schriftlich eine seiner Qualifikation entsprechende und nicht in Artikel 3 erwähnte Arbeit anzubieten, und zwar entweder in ihrer Einrichtung oder in einer anderen Einrichtung desselben Krankenhausnetzwerks.

§ 3 - Ist für einen in Artikel 4 § 2 erwähnten Arbeitnehmer keine seiner Qualifikation entsprechende Arbeit außerhalb der in Artikel 3 erwähnten Arbeitsregelungen verfügbar, kann das statutarische Personalmitglied nach Wunsch weiterhin im Rahmen seiner Arbeitsregelung arbeiten oder der Behörde, die ihn beschäftigt, zur Verfügung gestellt werden.

Die Möglichkeit, weiterhin im Rahmen seiner Arbeitsregelung zu arbeiten, findet aufgrund der schwerwiegenden medizinischen Gründe keine Anwendung auf die in Artikel 4 § 1 erwähnten statutarischen Personalmitglieder.

§ 4 - Ist für einen in Artikel 4 § 2 erwähnten Arbeitnehmer keine seiner Qualifikation entsprechende Arbeit außerhalb der in Artikel 3 erwähnten Arbeitsregelungen verfügbar, kann das Vertragspersonalmitglied nach Wunsch entweder weiterhin im Rahmen seiner Arbeitsregelung arbeiten oder seinen Arbeitsvertrag beenden.

Die Möglichkeit, weiterhin im Rahmen seiner Arbeitsregelung zu arbeiten, findet aufgrund der schwerwiegenden medizinischen Gründe keine Anwendung auf die in Artikel 4 § 1 erwähnten Vertragspersonalmitglieder.


Art. 6 - Vertragsbedienstete, deren Arbeitsvertrag beendet wird entweder auf eigene Initiative unter den in Artikel 5 § 4 vorgeschriebenen Bedingungen oder auf Initiative des Arbeitgebers, weil er ihnen keine in § 2 des vorerwähnten Artikels erwähnte Arbeit anbieten kann, beziehen während eines Zeitraums von fünf Jahren eine Zusatzentschädigung zum Arbeitslosengeld zu Lasten des Arbeitgebers in Höhe von 170,69 EUR pro Monat. Dieser Betrag ist an den am 1. Januar 2023 geltenden Schwellenindex gebunden.


KAPITEL 3 - Vorrang bei der Vergabe einer Vollzeitstelle oder zusätzlicher Stunden


Art. 7 - Bei der Vergabe einer Vollzeitstelle oder zusätzlicher Stunden wird Teilzeitarbeitnehmern und durch einen befristeten Arbeitsvertrag gebundenen Arbeitnehmern automatisch Vorrang eingeräumt, sofern sie dies wünschen und über die erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen verfügen.

Falls in einer Pflegeeinrichtung Stunden oder sogar eine oder mehrere Vollzeitstellen frei werden, sind Arbeitgeber verpflichtet, dies allen Arbeitnehmern schriftlich mitzuteilen.

Falls sich ein Teilzeitarbeitnehmer oder ein Arbeitnehmer mit befristetem Arbeitsvertrag aufgrund einer solchen Mitteilung für eine bestimmte Stelle beworben hat und seine Bewerbung nicht erfolgreich ist, ist der Arbeitgeber verpflichtet, ihn schriftlich darüber zu informieren und seine Entscheidung gemäß den Rechtsvorschriften über die Begründung der Verwaltungsakte mit Gründen zu versehen.


KAPITEL 4 - Möglichkeit, von der Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei aufeinanderfolgenden Arbeitsleistungen abzuweichen


Art. 8 - In Abweichung von Artikel 38ter § 1 des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit kann unter sehr außergewöhnlichen Umständen die Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei aufeinanderfolgenden Arbeitsleistungen auf mindestens neun Stunden verkürzt werden, wenn auf eine Abendleistung unmittelbar eine Morgenleistung folgt, und zwar nur:

- auf schriftlichen Antrag des Arbeitnehmers und vorbehaltlich der Zustimmung des Arbeitgebers,

- auf Antrag des Arbeitgebers und vorbehaltlich der Zustimmung des Arbeitnehmers.

Anträge, die bewilligt werden und zur Erbringung von Arbeitsleistungen mit einer Verkürzung der Ruhezeit von elf aufeinanderfolgenden Stunden führen, werden registriert. Diese Anträge dürfen nicht struktureller oder wiederkehrender Art sein.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 24. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
